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RS OGH 1957/10/9 1Ob520/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1957

Norm

EO §35 Ag

Rechtssatz

Eine Oppositionsklage kann nicht darauf gestützt werden, daß durch eine nach Entstehung des Titels erfolgte bedingte

Erbserklärung und Gläubigereinberufung auf der Beklagtenseite eine Minderung der Titelforderung eingetreten sei.
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1 Ob 520/57
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